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Kapitell 

Einleitung und Untersuchungsrahmen 

1. Ausgangspunkte 

Der Ersatz ökologischer Schäden ist bislang nicht expressis verbis zum Gegen-
stand gesetzlicher Regelungen gemacht. Auch wenn, wie zu zeigen sein wird, 
das geltende privatrechtliche Schadenersatzrecht den Ersatz ökologischer Schä-
den in Einzelfällen, also sozusagen zufällig, implizieren mag 1, so erscheint doch 
der Ersatz ökologischer Schäden, d. h. die Restitution durch Schadensereignisse 
veränderter ökologischer Zustände, in erster Linie eine Aufgabe der öffentlichen 
Hand. Selbst einschneidende Veränderungen des Privatrechts könnten dem Staat 
diese Aufgabe nicht abnehmen: Privatrechtliche Ersatzansprüche bezüglich öko-
logischer Schäden würden in der Hand ihres Inhabers stets private Macht über 
Umwelt und Ökologie bedeuten 2• Die privatautonome Dispositionsbefugnis über 
Schadenersatzansprüche könnte zu Verzicht und Zweckentfremdung hinsichtlich 
dieser Ansprüche führen. Da Umwelt und Ökologie als Gemeinschaftsgüter höch-
sten Ranges zu betrachten sind, sollte dies nicht zugelassen werden. 

Zumindest ist daher naheliegend, daß Überlegungen dahingehend angestellt 
werden, den für Naturschutz zuständigen staatlichen Behörden einen Anspruch 
auf Ersatz ökologischer Schäden gegen den Verursacher (oder auch gegen Ent-
schädigungsfonds) zu geben. 

Der Ersatzanspruch allein und seine Geltendmachung können aber noch nicht 
zur Restituierung von ökologischen Funktionen führen. Vielmehr bedarf die 
Behörde außerdem des Rechtes, die Restitution auch wirklich durchzuführen, 
und zwar dort, wo der Schaden entstanden ist. Der Schadensort ist in der Regel 
ein privates Grundstück. Deshalb sind Vorschriften vonnöten, die den Grundei-
gentümern eine entsprechende Duldungspflicht auferlegen. Die der vorliegenden 
Untersuchung gestellten Hauptfragen sind, ob es bereits im geltenden Recht 
Vorschriften gibt, die einschlägige Duldungspflichten aussprechen, vemeinen-
denfalls, wie solche Vorschriften hinsichtlich ihrer Voraussetzungen und Rechts-
folgen unter eigentumsrechtlichen Aspekten (Art. 14 GG) auszusehen hätten. 
Das sind die wesentlichen Inhalte von Kapitel 4 und 5 der Untersuchung. Der 
Vorschlag einer Gesetzesformulierung findet sich bereits in Kap. 2 II 5. 

1 V gl. unten, Kap. 2 III 1 a. 
2 s. Schulte, JZ 1988,278,281 f.; Rehbinder, NuR 1989, 148, 162 ("Effektivitätsgren-

zen aus dem Vollzug der Privatautonomie"). 



12 Kap. 1: Einleitung und Untersuchungsrahmen 

2. Vorfragen 

a) Ersatzansprüche 

Die Frage, wie öffentlich-rechtliche Ansprüche auf Ersatz ökologischer Schä-
den normativ zu realisieren wären, ist zwar nicht direkt Gegenstand der vorliegen-
den Untersuchung. Trotzdem kann sie sich aus dieser- bislang nirgends behan-
delten - Fragestellung nicht heraushalten. Denn eine Untersuchung über Dul-
dungspflichten würde in der Luft hängen ohne eine Vorstellung von Ersatzansprü-
chen, die Duldungspflichten erst sinnvoll machen. Dies führt zugleich zu der 
Frage, ob und vor allem wie solche Ansprüche an existierende oder eventuell 
zu schaffende Ersatzansprüche zivilrechtlicher Art anknüpfen könnten. Die dies-
bezügliche Erörterung findet sich in Kap. 2 III. 

b) "Ökologischer Schaden" 

Die vorliegende Untersuchung muß zunächst erklären, was sie unter ökologi-
schen Schäden versteht. Damit stößt sie zugleich auf die Frage, ob es überhaupt 
eine nennenswerte breite Palette bekannter und denkbarer Fälle von ökologischen 
Schäden in dem vorliegend benutzten Sinne gibt, für deren Beseitigung sich 
gesetzgebensehe Maßnahmen hinsichtlich von Duldungspflichten lohnen, d. h., 
ob auch von der Faktenbasis her ein einigermaßen dringlicher Gesetzgebungsbe-
darf anzunehmen ist. 

Unter ökologischen Schäden sind, was weiter zu erörtern sein wird, möglicher-
weise nicht solche Schäden zu verstehen, für die der Grundeigentümer einen 
zivilrechtliehen Ersatzanspruch hat. Im vorliegenden Zusammenhang führt das 
zu der Frage, ob es praktikabel ist, öffentlich-rechtliche Ersatzansprüche der 
Naturschutzbehörden gegen den Schädiger zu schaffen, soweit diese Ansprüche 
parallel zu privaten Ersatzansprüchen verlaufen. 

Die Erörterungen zum ökologischen Schaden finden sich in Kap. 2 I und II. 

3. Einschränkung 

Es geht vorliegend nicht um Beseitigung ökologischer Schäden, die ein Grund-
eigentümer oder Nutzungsberechtigter selbst auf seinem Grundstück verursacht 
hat, sondern um Verursachung von außen, in diesem Sinne also um "drittverur-
sachte" Schäden. Die Beseitigung selbstverursachter ökologischer Schäden durch 
den Grundeigentümer oder die Duldung der Beseitigung solcher selbstverursach-
ter ökologischer Schäden durch die zuständigen Behörden ist weitgehend anders 
gelagert und nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. 
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Ebenso nicht Gegenstand der Untersuchung sind Maßnahmen zum Ausgleich 
ökologischer Schäden auf anderen als dem geschädigten Grundstück. Diese Ein-
schränkung ist zwar unbefriedigend, aber hinzunehmen, weil die Einbeziehung 
dieser Frage weitgespannte zusätzliche Erörterungen erfordert hätte. Diese unter-
bleiben insbesondere wegen der derzeit nicht behebbaren eigentumsdogmatischen 
Unklarheiten, die im einzelnen in Kap. 5 erwähnt werden. Die Untersuchung 
beschränkt sich also auf "ersatzakzessorische" Duldungspflichten, m. a. W., die 
Duldungspflichten zu anderen Zwecken als der Durchführung ökologischer Resti-
tutionsmaßnahmen bei drittverursachten, ersatzpflichtigen Schäden werden nicht 
behandelt. Damit scheidet auch die Betrachtung von Maßnahmen aus, die eine 
Behörde zwecks Verwendung naturschutzrechtlicher "Ersatz-Zahlungen" (im 
Sinne eines "ökologischen Schmerzensgeldes" im Falle der Unmöglichkeit von 
Restitution, s. dazu unten bei Kap. 2 I 1, 2 vornehmen möchte. 
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